EUROPÄISCHE  UNION

Die Europäische Union wurde erst durch den Maastrichter Vertrag vom 7. 2. 1992 konkretisiert, das bedeutet durch den Zusammenschluss von Europäischer politischer Zusammenarbeit, Wirtschafts- undk Währungsunion, Wuropäischen Gemeinschaften und innen- und justizpolitischer Zusammenarbeit. 

Fünfzehn europäische Staaten haben sich zur EU zusammengeschlossen – Belgien, Frankreich, Niederlande, Dänemark, Vereinigtes Königreich, Österreich, Bundesrepublik Deuschland, Griechenland, Portugal, Republik Irland, Italien, Finnland, Spanien, Luxemburg, Schweden. 

Die EU hat 374 Milionen Einwohnern, die Währung ist Euro.

Die Organe der EU fassen Beschlüsse, die in den Partnerländern unmittelbar geltendes Recht sind – die Europäische Kommission, der Rat der EU, der Europäische Rat, das Europäische Parlament, der Europäische Gerichtshof. 

Die Europäische Binnenmarkt istmehr als nur eine Zollunion. Es ist ein einheitlicher Markt ohne Grenzen, in dem bisher noch bestehende Hindernisse für den freien Personen, Waren, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr abgebaut sind. Dies öffnet neue Möglichkeiten für die Beschäftigung.

Durch den freien Warenverkehr in der Gemeinschaft ist der Wettbewerb härter geworden, aber der grö3ere Wirtschaftsraum bietet wiederum die Möhlichkeit, einen wesentlich grö3eren Markt zu beliefern. Grö3ere Unternehmen erlauben eine kostengünstigere Produktion und höhere Einkommen. 

